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A. Runderlasse und Mitteilungen der Landesregierung  
und der obersten Landesbehörden

Verordnung über die Bildung von Bezirksfachklassen an Berufskol-
legs im Regierungsbezirk Arnsberg S. 281

B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 

Bekanntmachungen

Regionalplan Arnsberg – Sachlicher Teilplan „Energie“ – 3. Änderung des 
räumlichen Teilabschnitts Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Ge-
biet der Stadt Sundern - Neudarstellung von einem Vorbehaltsgebiet für 
Pumpspeicherkraftwerke – 3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts 
Oberbereich Siegen im Gebiet der Gemeinde Finnentrop und im Gebiet 
der Stadt Attendorn - Neudarstellung von zwei Vorbehaltsgebieten für 
Pumpspeicherkraftwerke S. 287 – Antrag der Fa. Gewerkstatt gGmbH 
WERa Elektrorecycling, Bessemerstraße 80, 44793 Bochum vom 11. 12. 
2013, eingegangen am 18. 12. 2013, in der modifizierten Version vom 
31. 3. 2014, auf Erteilung einer Genehmigung zur wesentlichen Ände-
rung der Elektrorecycling anlage am o. g. Standort S. 289 – Kennzeich-

nung von Wanderwegen S. 289 – Ungültigkeitserklärung gemäß § 17 
Abs. 5 des Personenbeförderungs gesetzes (PBefG) S. 289 – Antrag des 
Ruhrverbandes vom 30. 6. 2014 auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Anpassung der Verfahrens technik der Kläranlage in Warstein gemäß § 
58 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG NRW) S. 289 – Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und der Stadt Pletten-
berg auf dem Gebiet des Förderschulwesens S. 290

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen 

Öffentliche Bekanntmachung der Neufestsetzung einer Ortsdurch-
fahrt im Zuge der L 735 bzw. der L 685 im Gebiet der Stadt Arnsberg  
S. 291 – 1. Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan und Bekanntmachung 
des Nachtragsplans zum Wirtschaftsplan der Südwestfalen-IT für 
das Wirtschaftsjahr 2014 S. 292 – Aufgebote der Sparkasse Bochum  
S. 292 + S. 293 – Aufgebot der Sparkasse Soest S. 293 – Beschluss der 
Sparkasse Soest S. 293 – Aufgebot der Sparkasse Witten S. 293

E. Sonstige Mitteilungen 

Auflösung eines Vereins S. 294 – desgl. S. 294

Inhalt:

468.  Verordnung über die Bildung 
von Bezirksfachklassen an Berufskollegs  

im Regierungsbezirk Arnsberg

Gem. § 84 Abs. 2 des Schulgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. 2. 2005 (GV. NRW S. 102) mit Stand vom 1. 7. 
2014 wird verordnet:

§ 1

Für die Auszubildenden in den aufgeführten Ausbil-
dungsberufen werden Bezirksfachklassen nach Maß-
gabe der Anlage dieser Verordnung gebildet.

§ 2

Änderungen und Ergänzungen, die sich durch die 
Rechtsverordnung des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen erge-
ben, sind darüber hinaus zu beachten.

§ 3

Die Verordnung tritt am Tage der Bekanntgabe in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 12. Juli 2013 au-
ßer Kraft.

Arnsberg, den 16. Juli 2014        

48.2.3-BFK

Der Regierungspräsident 
In Vertretung: 

gez. Volker Milk 
Regierungsvizepräsident
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Bezirksfachklassenverzeichnis für den Regierungsbezirk Arnsberg  
für das Schuljahr 2014/2015

Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

1 Augenoptiker/in Dortmund, Robert-Bosch-BK

2 Ausbaufacharbeiter/in Hagen, BK Cuno II BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

3 Berufskraftfahrer/in Hagen, BK Cuno II

Soest, Börde-BK

Siegen, BK Technik 

Werne, Freiherr-vom-Stein-BK

4 Beton- und Stahlbetonbauer/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK BFK im 3. Ausbildungs-
jahr

5 Biologielaborant/in Unna, Hellweg-BK BFK / BüFK

6 Brillenoptikschleifer/in Dortmund, Robert-Bosch-BK

7 Buchhändler/in Dortmund, Karl-Schiller-BK BFK / BüFK

8 Chemielaborant/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Unna, Hellweg-BK

9 Chemikant/in Bochum, BK TBS 1

Unna, Hellweg-BK

10 Dachdecker/in, Wand-  
und Abdichtungstechnik

Eslohe, Lorenz-Burmann-BK BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

11 Drahtzieher/in Hagen, BK Cuno I

Lüdenscheid, BK Technik

Menden, Hönne-BK

12 Drogist/in Dortmund, Karl-Schiller-BK

13 Eisenbahner/in im  
Betriebsdienst

- FR Fahrweg

- FR Lokführer und Transport

Hagen, BK Kaufmannsschule I

14 Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik

Arnsberg, BK Berliner Platz

Dortmund, Robert-Bosch-BK

Hagen, BK Cuno I  

15 Elektroniker/in für Geräte 
und Systeme

Soest, Börde-BK

Witten, BK Witten

16 Elektroniker/in für Maschinen 
und Antriebstechnik

Dortmund, Robert-Bosch-BK BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

17 Fachangestellte/r für  
Bäderbetriebe

Hagen, BK Cuno I

18 Fachangestellte/r für  
Bürokommunikation

Hagen, BK Kaufmannsschule II BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

19 Fachangestellte/r für Medien 
u. Informationsdienste 

Dortmund, Karl-Schiller-BK 

20 Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen

Hagen, BK Kaufmannsschule II

Siegen, BK WuV

21 Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice

Witten, BK Witten

22 Fachkraft für System-
gastronomie

Bochum, Alice-Salomon-BK

Dortmund, Gisbert-von-Romberg-BK

Soest, Börde-BK

BFK ab 3. Ausbildungs-
jahr
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Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

23 Fachkraft für Veranstaltungs-
technik

Dortmund, Robert-Bosch-BK BFK / BüFK

24 Fachkraft im Fahrbetrieb Hattingen, BK Hattingen BFK / BüFK

25 Fachverkäufer/in im Lebens-
mittelhandwerk, 

FR Fleischerei

Arnsberg, BK Am Eichholz

Dortmund, Gisbert-von-Romberg-BK

Siegen, BK AHS 

Unna, Märkisches BK

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

26 Fahrradmonteur/in Dortmund, Leopold-Hoesch-BK

27 Fahrzeuglackierer/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Herne, Emschertal-BK

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr;

Herne unter Vorbehalt

28 Fertigungsmechaniker/in Arnsberg, BK Berliner Platz

Hamm, Eduard-Spranger-BK

Lippstadt, Lippe-BK

Siegen, BK Technik 

29 Fleischer/in Arnsberg, BK Am Eichholz

Dortmund, Gisbert-von-Romberg-BK

Lippstadt, Lippe-BK

Siegen, BK AHS

auslaufend

30 Fliesen-, Platten-, Mosaik-
leger/in

Dortmund, Fritz-Henßler-BK BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

31 Florist/-in Dortmund, Paul-Ehrlich-BK

Hagen, Käthe-Kollwitz-BK

Siegen, BK AHS

32 Forstwirt/in Arnsberg, BK Am Eichholz BFK / LFK

33 Fotograf/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

34 Gärtner/in 

Garten- und Landschaftsbau

Arnsberg, BK Am Eichholz

Dortmund, Paul-Ehrlich-BK

Iserlohn, BK Iserlohn

35 Gärtner/in 

übrige Fachrichtungen

Dortmund, Paul-Ehrlich-BK

Iserlohn, BK Iserlohn

36 Gebäudereiniger/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK BFK / BüFK

37 Geomatiker/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Hagen, BK Cuno II

nur 1. Ausbildungsjahr

BFK/BüFK 

ab 2. Ausbildungsjahr

38 Gestalter/in für visuelles 
Marketing

Dortmund, Karl-Schiller-BK

39 Gießereimechaniker/in Hagen, BK Cuno I

Meschede, BK Meschede

Siegen, BK Technik 

40 Glaser/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

41 Hotelkaufmann/-frau Meschede, BK Meschede BFK / BüFK   
ab 3. Ausbildungsjahr

42 Immobilienkaufmann/-frau Bochum, BK EBZ Immobilienwirtschaft

43 Informationselektroniker/in Dortmund, Robert-Bosch-BK

Siegen, BK Technik
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Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

44 Justizfachangestellte/r Dortmund, Konrad-Klepping-BK

Hagen, BK Kaufmannsschule II

Hamm,  Friedrich-List-BK

45 Karosserie- und Fahrzeugme-
chaniker/in  

Dortmund, Leopold-Hoesch-BK BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

46 Kaufmann/-frau für audiovi-
suelle Medien

Dortmund, Karl-Schiller-BK

47 Kaufmann/-frau für Dialog-
marketing

Dortmund, Konrad-Klepping-BK

Hagen, BK Kaufmannsschule II 

48 Kaufmann/-frau für Kurier-, 
Express- und Postdienstleis-
tungen

Hagen, BK Kaufmannsschule II

Siegen, BK WuV

49 Kaufmann/-frau für Marke-
tingkommunikation

Dortmund, Karl-Schiller-BK

50 Kaufmann/-frau für Spedition 
und Logistikdienstleistung

Dortmund, Robert-Schuman-BK

Hagen, BK Kaufmannsschule II

Siegen, BK WuV

Unna, Hansa-BK

51 Kaufmann/-frau für Verkehrs-
service

Bochum, Louis-Baare-BK

52 Kaufmann/-frau für Versiche-
rungen und Finanzen-Versi-
cherung

Bochum; Louis-Baare-BK

Dortmund, Robert-Schuman-BK

Meschede, BK Meschede

Siegen, BK Wirtschaft und Verwaltung

53 Kaufmann/-frau im Gesund-
heitswesen

Bochum, Klaus-Steilmann-BK 

Dortmund, Robert-Schuman-BK

54 Konditor/in Arnsberg, BK Am Eichholz

Bochum, Alice-Salomon-BK

Dortmund, Gisbert-von-Rom-berg-BK

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

55 Kosmetiker/in Dortmund, Paul-Ehrlich-BK BFK / BüFK

56 Landwirt/in Iserlohn, BK Iserlohn

Lippstadt, Lippe-BK 

57 Mechaniker/in für Karosserie-
instandhaltungstechnik 

Dortmund, Leopold-Hoesch-BK

58 Mechaniker/in für Landma-
schinentechnik

neue Bezeichnung ab 2014:

Landmaschinenmecha-
troniker/in

Lippstadt, Lippe-BK

Olsberg, BK Olsberg

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

59 Mechatroniker/in für Kälte-
technik

Dortmund, Leopold-Hoesch-BK

60 Mediengestalter/in für Bild 
und Ton

Dortmund, Robert-Bosch-BK

61 Mediengestalter/in für Digital 
und Print

Arnsberg, BK Technik

Bochum, Walter-Gropius-BK

Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Hagen, BK Cuno II

Siegen, BK Technik 
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Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

62 Medientechnologe Druck Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Hagen, BK Cuno II

63 Medientechnologe Druck-
verarbeitung

Dortmund, Fritz-Henßler-BK

64 Medientechnologe Siebdruck Dortmund, Fritz-Henßler-BK

65 Metallbauer/in Nutzfahrzeuge Dortmund, Leopold-Hoesch-BK

Hagen, BK Cuno I

Siegen, BK Technik 

BFK ab 4. Ausbildungs-
jahr

66 Mikrotechnologe, Mikro-
technologin

Dortmund, Robert-Bosch-BK BFK / BüFK

67 Personaldienstleistungs -
kaufmann/-frau

Dortmund, Konrad-Klepping-BK

Hagen, BK Kaufmannsschule I

68 Pharmazeutischkauf-
männische/r Angestellte/r

Dortmund, Robert-Schuman-BK

Hagen, Kaufmannsschule I

Herne, BK WuV

Soest, Hubertus-Schwartz-BK

69 Polster- und Dekorations-
näher/in

Dortmund, Fritz-Henßler-BK

70 Polsterer/Polsterin Dortmund, Fritz-Henßler-BK

71 Produktionsfachkraft Chemie Unna, BK Hellweg

72 Raumausstatter/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

73 Schilder- und Lichtreklame-
hersteller/in

Dortmund, Fritz-Henßler-BK

74 Schornsteinfeger/in Hagen, BK für Schornsteinfeger

75 Servicefachkraft für Dialog-
marketing

Dortmund, Konrad-Klepping-BK

Hagen, BK Kaufmannsschule II

76 Servicefahrer/in Hattingen, BK Hattingen

77 Sozialversicherungsfachanges
tellte/r – 
knappschaftliche Sozial-
versicherung

Bochum, Klaus-Steilmann-BK 

Dortmund, Robert-Schuman-BK

Hagen, Kaufmannsschule II

Siegen, BK WuV

78 Sport- und 
Fitnesskaufmann/-frau

Dortmund, Konrad-Klepping-BK

79 Sportfachmann/-frau Dortmund, Konrad-Klepping-BK

80 Straßenbauer/in Bochum, Walter-Gropius-BK

Siegen, BK Technik

Unna, Hellweg-BK

Olpe, BK Olpe (Attendorn)

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

BFK ab 1. Ausbildungs-
jahr

81 Straßenwärter/in Siegen, BK Technik

Unna, Hellweg-BK

82 Stuckateur/in Hagen, BK Cuno II BFK ab 1. Ausbildungs-
jahr
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Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

83 Systemelektroniker/in Lüdenscheid, BK Technik

Siegen, BK Technik

84 Tankwart/in Bochum, Walter-Gropius-BK

Hagen, BK Cuno II

85 Technische/r Modellbauer/in Hagen, BK Cuno I BFK / BüFK

86 Technischer Produktdesigner/
in

Lüdenscheid, BK Technik

87 Technische Produktdesigner/in

FR Produktgestaltung und 
-konstruktion

Bochum, BK TBS 1

Lüdenscheid, BK Technik

Unna, Hellweg-BK

88 Technische Produktdesigner/
in

FR Maschinen- und Anlagen-
konstruktion

Bochum, BK TBS 1

Lüdenscheid, BK Technik

Menden, Hönne-BK

Siegen, BK Technik

Unna, Hellweg-BK

89 Technischer Systemplaner

FR Elektronische Systeme

Unna, Hellweg-BK nur 1. Ausbildungsjahr

90 Technischer Systemplaner

FR Stahl- und Metallbautechnik

Unna, Hellweg-BK

91 Technischer Systemplaner  
FR Versorgungs- und Ausrüs-
tungstechnik

Bochum, TBS 1

Unna, Hellweg-BK

nur 1. Ausbildungsjahr

nur 1. Ausbildungsjahr

92 Tiefbaufacharbeiter/in Bochum, Walter-Gropius-BK

Siegen, BK Technik 

Unna, Hellweg-BK

Olpe, BK Olpe (Attendorn)

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

BFK ab 1. Ausbildungs-
jahr

93 Tiermedizinische/r 

Fachangestellte/r

Dortmund, Robert-Schuman-BK

94 Tourismuskaufmann Privat- 
und Geschäftsreisen

Bochum, Louis-Baare-BK

Dortmund, Robert-Schuman-BK

Hagen, Kaufmannsschule I

95 Veranstaltungskaufmann/-
frau

Dortmund, Karl-Schiller-BK

96 Verfahrensmechaniker/ in für 
Beschichtungstechnik

Hagen, BK Cuno II

97 Verfahrensmechaniker/ in für 
Kunststoff- und Kautschuk-
technik

Bad Berleburg, BK Wittgenstein

Hagen, BK Cuno I

Lüdenscheid, BK Technik

Meschede, BK Meschede

Siegen, BK Technik 

98 Vermessungstechniker/in Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Hagen, BK Cuno II

BFK / BüFK ab 2. Ausbil-
dungsjahr

nur 1. Aus-

bildungsjahr

99 Werkstoffprüfer/in Hagen, BK Cuno I

100 Zahntechniker/in Hagen, BK Cuno II
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Lfd. 
Nr.

Beruf Bezirksfachklassen Standorte Bemerkungen

101 Zimmerer/Zimmerin Dortmund, Fritz-Henßler-BK

Meschede, BK Meschede

Siegen, BK Technik 

BFK ab 2. Ausbildungs-
jahr

102 Zweiradmechaniker/in

neue Bezeichnung ab 2014:

Zweiradmechatroniker/in

Dortmund, Leopold-Hoesch-BK

(2696) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 281

469.  Regionalplan Arnsberg – 
Sachlicher Teilplan „Energie“

3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis im Gebiet der Stadt 
Sundern - Neudarstellung von einem Vorbehaltsge-

biet für Pumpspeicherkraftwerke

3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts  
Oberbereich Siegen im Gebiet der Gemeinde 

Finnentrop und im Gebiet der Stadt Attendorn - 
Neudarstellung von zwei Vorbehaltsgebieten für 

Pumpspeicherkraftwerke

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 24. 7. 2014 
32.01.01.03

Öffentliche Bekanntmachung

Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 3. 7. 2014 
die Erarbeitungsbeschlüsse für den Sachlichen Teil-
plan „Energie“, die 3. Änderung des räumlichen Teil-
abschnitts Kreis Soest und Hochsauerlandkreis sowie 
die 3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts Ober-
bereich Siegen des Regionalplans Arnsberg gefasst.  

Die Planung des Sachlichen Teilplans „Energie“ um-
fasst die Gebiete der Städte und Gemeinden der Kreise 
Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie des Hoch-
sauerlandkreises und des Märkischen Kreises.

Der Entwurf des Sachlichen Teilplans „Energie“ sieht 
textliche Festlegungen zu unterschiedlichen Ener-
gieträgern vor. Die beabsichtigten zeichnerischen 
Festlegungen des Sachlichen Teilplans „Energie“ be-
schränken sich auf die erstmalige Darstellung von 
Windenergiebereichen (Vorranggebieten für die Wind-
energienutzung).

Die beabsichtigte Änderung des räumlichen Teilab-
schnitts Kreis Soest und Hochsauerlandkreis betrifft 
die Neudarstellung eines Vorbehaltsgebietes für Pump-
speicherkraftwerke im Stadtgebiet Sundern in der 
Nähe der Ortslage Wildewiese. 

Die beabsichtigte Änderung des räumlichen Teilab-
schnitts Oberbereich Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein 
und Kreis Olpe) betrifft die Neudarstellung von zwei 
Vorbehaltsgebieten für Pumpspeicherkraftwerke. Der 
eine Bereich liegt im Gemeindegebiet Finnentrop in 
der Nähe des bestehenden Pumpspeicherkraftwerks 
Rönkhausen. Der andere Bereich liegt im Stadtgebiet 
Attendorn in der Nähe der Waldenburger Bucht an der 
Biggetalsperre.

Die Umsetzung des Sachlichen Teilplans „Energie“ so-
wie der beiden Regionalplanänderungen hat Auswir-
kungen auf die Umwelt. Daher ist gemäß § 9 ROG und 
§ 13 Abs. 2 LPIG NRW eine Umweltprüfung durchzu-
führen und ein Umweltbericht zu erstellen.

Zu den Entwürfen des Sachlichen Teilplans „Energie“, 
der 3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis sowie der 3. Änderung 
des räumlichen Teilabschnitts Oberbereich Siegen wird 
hiermit gem. § 10 Abs. 1 ROG und § 13 Abs. 1 und 2 
LPIG NRW jedermann Gelegenheit gegeben, Stellung-
nahmen abzugeben. 

Die Unterlagen zum Entwurf des Sachlichen Teilplans 
„Energie“ (Planentwurf, Windenergiekonzept Südwest-
falen), der 3. Änderung des räumlichen Teilabschnitts 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis sowie der 3. Än-
derung des räumlichen Teilabschnitts Oberbereich 
Siegen (Begründung der beiden Änderungen der räum-
lichen Teilabschnitte, Planentwürfe der Änderungen 
der räumlichen Teilabschnitte, Projektbeschreibung 
Pumpspeicherkraftwerk Sorpeberg-Glinge) und der ge-
meinsame Umweltbericht werden in der Zeit vom 

22. 8. 2014 – 22. 12. 2014

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Stellung-
nahmen können während der oben genannten Ausle-
gungsfrist abgegeben werden. 

Die öffentliche Auslegung erfolgt an folgenden Stellen 
und zu folgenden Zeiten: 

a) Bezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstraße 2 
59821 Arnsberg 
Dezernat 32 / Raum 118 (Frau Grümme) 
Montag bis Donnerstag: von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
 von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
Freitag: von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (02931 82 2300),

Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB
BEKANNTMACHUNGEN
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b) Landrat des Hochsauerlandkreises 
Steinstraße 27 
59872 Meschede 
Fachdienst Strukturförderung, Regionalentwicklung 
Raum 520 (Herr Mönxelhaus)

Montag, Mittwoch,  
Donnerstag:  von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
  von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Dienstag: von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (02961 94 1509),

c) Landrätin des Kreises Soest 
Hoher Weg 1-3 
59494 Soest 
Abteilung Bürgerservice 
Raum E 018 (Frau Schmitz) 
Montag bis Mittwoch: von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Donnerstag: von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Freitag: von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Samstag: von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (02921 30 2001).

d) Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein 
Birlenbacher Straße 18 
57078 Siegen 
Wirtschaftsreferat 
Infrastruktur, Verkehr, Regionalentwicklung 
Raum 1104 (Hr. Niwar) 
Montag bis Freitag: von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (0271 333 1840)

e) Landrat des Kreises Olpe 
Westfälische Straße 75 
57462 Olpe 
Raum 3.077 (Hr. Kusiek) 
Montag bis Donnerstag: von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (02761 81 284)

f) Landrat des Märkischen Kreises 
Heedfelder Straße 45 
58509 Lüdenscheid 
Raum 311 (Hr. Strunk / Hr. Strotkemper) 
Montag bis Donnerstag:  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag:  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache (02351 966 6878 / 
02351 966 6879)

Die Unterlagen können auch über das Internet eingese-
hen und heruntergeladen werden:

a) Internetseiten der Bezirksregierung Arnsberg 

a. Sachlicher Teilplan Energie  
(www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/regio-
nalplan/tp_energie/entwurf/index.php) 

b. 3. Änderung räumlicher Teilabschnitt Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis 
(www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/regio-
nalplan/so_hsk/aenderung_so_hsk/index.php) 

c. 3. Änderung räumlicher Teilabschnitt Oberbe-
reich Siegen 
(www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/regio-
nalplan/siegen/aenderung_si/index.php)

b) Internet-Portal „Beteiligung-Online“  
(www.beteiligung-online.nrw.de/bo_arnsberg_tp_
energie/)

Anregungen können bis zum 22. 12 .2014 (einschließ-
lich) auf folgenden Wegen geltend gemacht werden:

• über das Internetportal „Beteiligung-Online“ (Erläu-
terungen siehe unten)

• per E-Mail (rplanenergie@bezreg-arnsberg.nrw.de),

• auf dem Postweg (Bezirksregierung Arnsberg, De-
zernat 32 – Regional-entwicklung, Seibertzstraße 2, 
59821 Arnsberg)

• durch Einreichen oder zur Niederschrift bei den o. g. 
Auslegungsstellen

Stellungnahmen, die schriftlich oder per E-Mail erfol-
gen, können nur berücksichtigt werden, wenn sie Vor- 
und Nachnamen sowie die Anschrift des Verfassers in 
lesbarer Form enthalten und fristgerecht eingehen.

Die Bezirksregierung Arnsberg bietet die Möglichkeit, 
Stellungnahmen direkt über das Internet abzugeben. 
Auf der Plattform „Beteiligung-Online“ können die Ver-
fahrensunterlagen eingesehen und Anregungen online 
abgegeben werden. Dazu ist eine vorherige Anmeldung 
auf der Website erforderlich. Der Zugang wird für den 
o.g. Zeitraum unter folgendem Link  für die Öffentlich-
keit freigeschaltet:

www.beteiligung-online.nrw.de/ 
bo_arnsberg_tp_energie/

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen aus 
der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung sind bei 
der Abwägung im Rahmen des jeweiligen Regional-
planverfahrens (Sachlicher Teilplan „Energie“ sowie 
die beiden 3. Änderungen) zu berücksichtigen. Ein ge-
sonderter Bescheid dazu erfolgt nicht. Der Regionalrat 
ist über die aus der Öffentlichkeit eingegangenen Stel-
lungnahmen und deren Berück-sichtigung im Verfah-
ren zu informieren.

Weitere Informationen zum Beteiligungsverfahren fin-
den Sie ebenfalls auf den Internetseiten der Bezirksre-
gierung Arnsberg unter nachfolgendem Link:

www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/b/ 
beteiligung_tp_energie/index.php

Regionalplanneuaufstellungen und Regionalplanände-
rungen werden durch die Landesplanungsbehörde im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW be-
kannt gemacht. 

Eventuelle Kosten, die bei der Einsichtnahme in die 
Unterlagen und / oder bei der Geltendmachung der 
Anregungen entstehen, können nicht erstattet werden.

Im Auftrag:

gez. Paulsberg

(777) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 287
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470.  Antrag der Fa. Gewerkstatt gGmbH 
WERa Elektrorecycling, Bessemerstraße 80,  

44793 Bochum vom 11. 12. 2013,  
eingegangen am 18. 12. 2013, in der  

modifizierten Version vom 31. 3. 2014, auf  
Erteilung einer Genehmigung zur  

wesentlichen Änderung der Elektrorecycling anlage 
am o. g. Standort

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 2. 8. 2014 
52-DO-0135/13-Schz

Bekanntmachung

In dem Genehmigungsverfahren der Fa. Gewerkstatt 
gGmbH WERa Elektrorecycling, Bessemerstraße 80, 
44793 Bochum, gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG)

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur we-
sentlichen Änderung der Elektrorecyclinganlage am 
o. g. Standort, Gemarkung Wiemelshausen, Flur 1, 
Flurstücke 102 und 107

hat die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß 
§ 10 Abs. 6 BImSchG in Verbindung mit § 12 Abs. 1 
der Neunten Verordnung zu Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes entschieden, dass der 
gemäß der öffentlichen Bekanntmachung vom 10. 5. 
2014 vorgesehene Erörterungstermin, der ab dem 6. 
8. 2014, 10.00 Uhr im Raum 2083 des Bildungs- und 
Verwaltungszentrums der Stadt Bochum, Gustav-Hei-
nemann-Platz 2-6, 44777 Bochum stattfinden sollte, 
nicht durchgeführt wird.

Im Auftrag:

gez. Schweitzer

(155) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 289

471.  Kennzeichnung von Wanderwegen

Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur Durch-
führung des Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22. 
Oktober 1986 (GV. NRW S. 683), zuletzt geändert 
durch Artikel VI des Gesetzes zur Änderung des Land-
schaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften vom 19. 
Juni 2007 (GV. NRW S. 226), lasse ich hiermit das 
folgende Markierungszeichen für die Markierung des 
Franz-Hitze-Pilger- und Erlebnispfades zu. Das Mar-
kierungszeichen zeigt auf schwarzem Grund in weißer 
und grauer Farbe die Andeutung einer Beitragsmarke 
für die Rentenversicherung mit einem Teilporträt des 
Sozialreformers Franz Hitze und 
den in schwarzer Farbe in senk-
rechter Leserichtung aufgetra-
genen Schriftzug

Franz

Hitze

Pfad

In der unteren linken Ecke des 
Markierungszeichens befindet 
sich auf grauem Grund das in 
einem schwarzen Rechteck mit 
weißen Buchstaben aufgetra-
gene Logo der Katholischen Ar-

beitnehmerbewegung (KAB), in der unteren rechten 
Ecke des Markierungszeichens das in weißer Farbe 
aufgetragene Logo der Stadt Olpe.

Arnsberg, den 21. Juli 2014 

51.2.4-1-3                                               

Die Bezirksregierung als höhere Landschaftsbehörde

gez. Hüster

(143) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 289

472.  Ungültigkeitserklärung gemäß 
§ 17 Abs. 5 des Personenbeförderungs - 

gesetzes (PBefG)

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 24. 7. 2014
25.16-1.3-62.319

Dem Unternehmen Omnibusbetrieb Alfred Tweer, Wib-
lingwerder Straße 2, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde 
wurde am 28. 3. 2012 von mir die Gemeinschaftslizenz 
mit der Nummer D-05-001-P-1012 Ausgabenummer 
105-12 ausgestellt.

Die Gemeinschaftslizenz vom 28. 3. 2012 wurde trotz 
Aufforderung nicht zurückgegeben. 

Hiermit wird die Gemeinschaftslizenz mit der Nummer 
D-05-001-P-1012 Ausgabenummer 105-12 für kraftlos 
erklärt.

Sollte diese aufgefunden werden, bitte ich mir diese zu-
zuleiten.

Im Auftrag:

gez. Than

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 289

473.  Antrag des Ruhrverbandes 
vom 30. 6. 2014 auf Erteilung einer  

Genehmigung zur Anpassung der Verfahrens-
technik der Kläranlage in Warstein gemäß   

§ 58 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG NRW)

Bezirksregierung Arnsberg  Lippstadt, 24. 7. 2014
54.02.01.03 974044 11.14

Der Ruhrverband beantragt eine Genehmigung zur we-
sentlichen Änderung und zum Betrieb seiner Kläranla-
ge in 59581 Warstein, Unterm Stillenberg, Gemarkung 
Warstein, Flur 8, Flurstücke 435 u. 712.

Die beantragte Änderung umfasst im Wesentlichen fol-
gende Maßnahmen:

1.  Ausbaustufe:

- Erstellung einer Hochlastbelebung (A-Stufe)

- Ertüchtigung der Schwachlastbelebung (B-Stufe)

- Abdeckung und Abluftbehandlung des Vorklär-
beckens, des Hochlastbelebungsbeckens, des De-
nitrifikations- und des Nitrifikationsbeckens der 
Schwachlastbelebung über einen Biofilter

- Austausch von Pump- und Räumeraggregaten in 
der Vor- und Zwischenklärung

- Umrüstung  der Belüftung im Nitrifikationsteil 
der Schwachlastbelebung 

- Umrüstung eines vorhandenen Schlammstapel-
behälters zu einem Zentralwasserstapelbehälter

- Anpassung der Rohrleitungen und der Elektro-
technik
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2. Ausbaustufe:

- Erstellung einer Anaerob-Anlage mit einer Se-
dimentabscheidung oder Siebung, Vorversäue-
rungs- und Anaerob-Reaktor

- Erstellung eines Betriebsgebäudes für die Anae-
rob-Anlage

- Erstellung eines zusätzlichen Faulgasbehälters

- Neubau von zwei Blockheizkraftwerken zur Nut-
zung des anfallenden Faulgases 

Durch das geplante Vorhaben erhöht sich die Kapazität 
der Anlage von 40500 EW auf 45200 EW.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 
gemäß § 58 Abs. 2  Landeswassergesetz (LWG NRW).

Zudem gehört die Anlage zu den unter Nr. 13.1.2 der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) genannten Abwasserbehandlungsan-
lagen mit einem organisch belasteten Abwasser von 
2712 kg/d biochemischen Sauerstoffbedarf in 5 Tagen.

Für diese Anlagen ist im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3 c, Satz 1 UVPG vorzunehmen.

Die Bewertung aufgrund der vorgelegten Antragsun-
terlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-
scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ergab, dass durch das geplante Vorhaben im 
Bereich des v. g. Standortes keine erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen können. 

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Diese 
Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. Die 
Entscheidungsgründe liegen im Dienstgebäude der 
Bezirksregierung Arnsberg, Standort Lippstadt, Lip-
peroder Str. 8, 59555 Lippstadt, Zimmer 239, aus und 
können dort während der Dienststunden eingesehen 
werden.

Im Auftrag:

gez. Theo Falke

(275) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 289

474.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Lüdenscheid und der Stadt 

Plettenberg auf dem Gebiet des Förderschulwesens

Zwischen der Stadt Lüdenscheid, vertreten durch den 
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid – nachstehend 
„Stadt Lüdenscheid“ oder „Schulträger“ genannt – und

der Stadt Plettenberg, vertreten durch den Bürgermeis-
ter der Stadt Plettenberg – im Folgenden „Stadt Pletten-
berg“ oder „beteiligte Stadt“ genannt –

wird aufgrund

- der §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 1. 10. 1979 
(GV. NRW S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung

- in Verbindung mit § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes 
(SchulG NRW) vom 15. 2. 2005 (GV. NRW S. 102) in 
der zurzeit geltenden Fassung

- entsprechend den Beschlüssen 

 des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 19. 5. 2014  
des Rates der Stadt Plettenberg vom 13. 5. 2014

folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen:

Präambel

Die Stadt Lüdenscheid ist Trägerin einer Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen und führt ab dem 
Schuljahr 2014/15 (1. 8. 2014) einen Teilstandort im 
Stadtgebiet Plettenberg.

§ 1

1. Zur kurz- bis mittelfristigen Sicherstellung eines 
wohnortnahen Förderschulangebotes für die Schü-
lerinnen und Schüler der Städte Lüdenscheid und 
Plettenberg sowie der Schülerinnen und Schüler 
aus den Städten Neuenrade und Werdohl und der 
Gemeinde Herscheid verpflichtet sich die Stadt Lü-
denscheid als Schulträger einer Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen Schülerinnen und 
Schüler aus den vorstehend genannten Kommunen 
in ihre Förderschule aufzunehmen. Die Stadt Lü-
denscheid übernimmt insoweit die gesetzlichen Auf-
gaben der Stadt Plettenberg aus § 78 Abs. 1 Schul-
gesetz NRW.

2. Die Stadt Lüdenscheid führt als Schulträger in 
58511 Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 50, 
den Hauptstandort sowie in 58840 Plettenberg, Auf 
der Lied 28, einen Teilstandort.

§ 2

Die baulichen Anlagen sowie die Einrichtung und das 
Inventar eines jeden Standortes werden in eigener Zu-
ständigkeit der beteiligten Kommunen verwaltet und 
unterhalten. Investitionen in Gebäude und Einrichtun-
gen sind ebenfalls Sache der jeweiligen Standortkom-
mune.

§ 3

1. Die Stadt Lüdenscheid trägt alle mit dem Stand-
ort Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 50, im 
Zusammenhang stehenden Kosten selbst. Gleiches 
gilt für die Stadt Plettenberg für den Teilstandort 
Plettenberg, Auf der Lied 28. Diese standortbezoge-
ne Aufteilung der Kosten gilt insbesondere für Per-
sonal-, Bau- und Einrichtungs-, Bewirtschaftungs-, 
Unterhaltungs- und Schülerfahrtkosten sowie Kos-
ten für Lehr- und Lernmittel.

2. Die Kostenverteilung der Schülerfahrtkosten erfolgt 
nach dem Standortprinzip. Für alle Schülerinnen 
und Schüler, welche den Standort in Lüdenscheid 
besuchen, ist die Stadt Lüdenscheid kostentra-
gungspflichtig. Für alle Schülerinnen und Schü-
ler, welche den Standort Plettenberg besuchen, die 
Stadt Plettenberg. Die Entscheidungen nach der 
Schülerfahrkostenverordnung NRW treffen eben-
falls die jeweiligen Kommunen in eigener Zustän-
digkeit.

3. Die zwischen der Stadt Plettenberg und den Städten 
Neuenrade und Werdohl sowie der Gemeinde Her-
scheid abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen haben weiterhin Bestand und werden 
lediglich hinsichtlich der geänderten Schulträger-
schaft modifiziert.

§ 4

1. Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossen.

2. Jede Änderung oder weitere Abrede zu dieser Ver-
einbarung bedarf der Schriftform.
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3. Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist möglich. 
Als Kündigungsfrist gilt eine Frist von 6 Monaten 
zum Ende des Schuljahres. Die Kündigung hat 
schriftlich zu erfolgen.

4. Beide Kommunen haben ein außerordentliches 
Kündigungsrecht, wenn durch sinkende Schü-
lerzahlen die Mindestgröße nach der Verordnung 
über die Mindestgrößen der Förderschulen und der 
Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) vom 16. 10. 
2013 unterschritten wird und einer der Standorte 
geschlossen werden muss.

§ 5

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Vereinbarung 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in der vorge-
schriebenen Form in Kraft.

Lüdenscheid, den 7. Juli 2014

Stadt Lüdenscheid 
gez. Bürgermeister 

gez. Fachbereichsleiter

Plettenberg, den 9. Juli 2014

Stadt Plettenberg 
gez. Bürgermeister 

gez. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 9. 
7. 2014 zwischen den Städten Lüdenscheid und Plet-
tenberg auf dem Gebiet des Förderschulwesens wird 
hiermit gemäß § 78 Abs. 8 Schulgesetz i. V. m. § 24 
Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit – GkG – vom 1. 10. 1979 (GV. NRW S. 621) in der 
zurzeit geltenden Fassung (SGV. NRW 202) genehmigt.

Arnsberg, den 21. Juli 2014

48.02.01

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

 L. S. gez. Puchert

Bekanntmachung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 
3 GkG öffentlich bekannt gemacht.

Arnsberg, den 21. Juli 2014

48.02.01

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

 L. S. gez. Puchert

(552) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 290

475.  Öffentliche Bekanntmachung
 der Neufestsetzung einer Ortsdurchfahrt  

im Zuge der L 735 bzw. der L 685 im  
Gebiet der Stadt Arnsberg

Landesbetrieb  Gelsenkirchen, 9. 7. 2014 
Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
0000/42100.060-4.22.03.02-L 735/L 685

In der Stadt Arnsberg, Regierungsbezirk Arnsberg, 
Kreis Arnsberg, ist aufgrund der vorhandenen Bebau-
ung und der Erschließung die Neufestsetzung der Orts-
durchfahrten im Zuge der L 735 und der L 685  erfor-
derlich.

Die Ortsdurchfahrten im Zuge der L 735 und der L 685 
werden gemäß § 5 Abs. 2 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen – StrWG NRW 
– vom 23. 9. 1995 (GV. NRW S. 1028) in der zurzeit 
gültigen Fassung im Einvernehmen mit der Stadt Arns-
berg und der Bezirksregierung Arnsberg wie folgt neu 
festgesetzt: 

 L 735:

1. von Netzknoten 4614 0570 nach  
Netzknoten 4614 0360 
von Station 0,493 bis Station 0,707  (Länge: 0,214 km)

 L 685:

2. von Netzknoten 4614 028D nach  
Netzknoten 4514 035O 
Station 2,177 bis Station 2,907 (Länge: 0,730 km)

(Gesamtlänge 1-2: 0,944 km)

Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrten gilt mit Wir-
kung vom 1. 1. 2015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht 59821 Arnsberg, Jägerstr. 1 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/
FG – vom 7. 11. 2012 (GV. NRW 2012 S. 548) einzurei-
chen oder mündlich zur Niederschrift des Urkundenbe-
amten der Geschäftsstelle zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei 
Gericht eingegangen ist.

Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei 
Durchschriften beigefügt werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Im Auftrag:

gez. Heike Ischebeck

(227) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 291

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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476.  1. Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan 
und Bekanntmachung des  

Nachtragsplans zum Wirtschaftsplan der  
Südwestfalen-IT für das Wirtschaftsjahr 2014

Südwestfalen-IT Iserlohn, 10. 6. 2014 
Kommunaler Zweckverband 
IVerw

Nach § 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. 10. 1979 (GV. NRW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. 5. 2009 (GV. NRW S. 298), in 
Verbindung mit § 53 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. 5. 2011 (GV. NRW S. 270) 
und den §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 11. 2004 
(GV. NRW S. 644, ber. 2005, GV NRW S. 15) zuletzt 
geändert durch RVO vom 17. 12. 2009 (GV. NRW S. 
968) sowie § 15 der Verbandssatzung des kommunalen 
Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ vom 31. 3. 2013 hat 
die Verbandsversammlung am 20. 5. 2014 folgenden 
Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan 2014 beschlossen:

§ 1

Für das Wirtschaftsjahr 2014 werden 

im Erfolgsplan

 die Erträge  von bisher 4 608 300,- EUR 
  auf neu 4 383 300,- EUR 
 die Aufwendungen  von bisher   4 608 300,- EUR 
  auf neu 4 383 300,- EUR

im Vermögensplan

 die Einnahmen von bisher 2 258 000,- EUR 
  auf neu 2 033 000,- EUR 
 die Ausgaben  von bisher 2 906 000,- EUR 
  auf neu 2 406 000,- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen erforderlich ist, wird von 2 000 000,- EUR 
auf 3 080 000,- EUR erhöht.

Die Aufnahme der Kreditmittel erfolgt in Teilbeträgen

2014 2 000 000,- EUR

2015 1 080 000,- EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, 
die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künf-
tigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1 080 000,- EUR 
festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

2.  Bekanntmachung des  Nachtragsplans zum Wirt-
schaftsplan

Der vorstehende Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen 
ist der Bezirksregierung in Arnsberg mit Schreiben vom 
28. 5. 2014 angezeigt worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung 

NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-
bandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung

gez. Beckehoff

(327) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 292

477.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE75 4305 0001 
0301 9687 64 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE75 4305 0001 
0301 9687 64 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 3. 11. 2014, 9.00 Uhr 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

H 49/14

Bochum, 17. 7. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 292

478.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE34 4305 0001 
0324 4358 66 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE34 4305 0001 
0324 4358 66 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 3. 11. 2014, 9.30 Uhr 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 50/14

Bochum, 17. 7. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 292
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479.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
DE17 4305 0001 0302 7018 67 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE17 4305 0001 0302 
7018 67 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 3. 11. 2014, 10.00 Uhr vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

S 51/14

Bochum, 17. 7. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(93) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293

480.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
DE08 4305 0001 0326 1075 47 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE08 4305 0001 0326 
1075 47 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 3. 11. 2014, 10.30 Uhr vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

C 52/14

Bochum, 17. 7. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(93) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293

481.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
DE39 4305 0001 0344 2279 47 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE39 4305 0001 0344 
2279 47 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 3. 11. 2014, 11.00 Uhr vor 

dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

H 53/14

Bochum, 17. 7. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(93) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293

482.  Aufgebot der Sparkasse Soest

Die Sparkassenbücher Nrn. 310 629 712, 310 629 
720 und 310 629 738 der Sparkasse Soest wurde vom 
Gläubiger als verloren gemeldet. 

Wir fordern den Inhaber der Sparkassenbücher hiermit 
auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis zum 
17. 10. 2014, seine Rechte unter Vorlage der Sparkas-
senbücher bei uns anzumelden, da andernfalls nach 
Ablauf dieser Frist die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden.

Soest, 17. 7. 2014

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293

483.  Beschluss der Sparkasse Soest

Das von der Sparkasse Soest ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 300 004 355 wird hiermit für kraftlos erklärt.

Soest, 19. 7. 2014

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(39) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293

484.  Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 300 348 729, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 21. 7. 2014 
dsh

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Schmees     i. A. gez. Imming

(71) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 293
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 Auflösung eines Vereins

Als Liquidatoren des beim Amtsgericht Arnsberg im Re-
gisterblatt VR 40204 eingetragenen Vereins „Hegering 
Menden e.V.“ geben wir die Auflösung des Vereins be-
kannt und ersuchen die Gläubiger, etwaige Ansprüche 
bei uns anzumelden.

Gräfin Bettina von Baudissin-Zinzendorf und Pot-
tendorf, Auf der Steinleie 31, 58708 Menden, 
Jürgen Beyer, Eckeystraße 12, 58708 Menden  (47)

Auflösung eines Vereins

Als Liquidatoren des beim Amtsgericht Hagen im Regis-
terblatt VR 2199 eingetragenen Vereins „Förderverein 
für den Historischen Friedhof am Buschey e. V, Hagen“ 
geben wir die Auflösung des Vereins bekannt und er-
suchen die Gläubiger, etwaige Ansprüche bei uns an-
zumelden.

Udo Voeste, Walddorfstraße 55, 58093 Hagen

Ellen Danowsky, Am Widey 7, 58095 Hagen (47)

 Auflösung eines Vereins

Als Liquidatoren des Vereins „Rock-Club-Sutrop e. V., 
Warstein“ geben wir die Auflösung des Vereins bekannt 
und ersuchen die Gläubiger, etwaige Ansprüche bei 
uns anzumelden.

Martin Hohmann, Plaßkamp 5, 59581 Warstein

Thomas Dohle, Schorenweg 41, 59581 Warstein

Dieter Ociepa, Appelweg 26, 59581 Warstein (47)

 Auflösung eines Vereins

Bochum, 9. 7. 2014

Als Liquidator des beim Amtsgericht Essen im Vereins-
register VR 1340 eingetragenen Vereins „Schubertbund 
Essen“ gebe ich die Auflösung des Vereins bekannt und 
ersuche die Gläubiger, etwaige Ansprüche bei mir an-
zumelden.

Gerd Berneiser, Karl-Wagener-Straße 57 e, 44879 Bo-
chum  (47)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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Für das Vertrauen, das Sie Brot
für die Welt mit Ihrer Spende ent-
gegenbringen, danken wir Ihnen
ganz herzlich. Ohne Ihre groß-
zügige Unterstützung könnten
wir den Menschen in den armen 
Ländern nicht helfen! Mit Ihrem
Beitrag können wir viel bewegen.

Danke
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IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

F
ot

o 
T

h
om

as
 L

oh
n

es


